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Anhang Nr. 2 Zertifizierte abfallwirtschaftliche Tätigkeit Befördern
    

 

 
 Zertifizierter Standort des Efb Firmensitz des Efb 
  (falls abweichend vom zertifizierten Standort) 
Firmenname Ganz Rohstoffe GmbH  
(Firmenbezeichnung)   
Strasse Fritschlachweg 15  
PLZ - Ort D-76189 Karlsruhe  
Telefon 0721-572365  
Telefax 0721-501878  
Verantwortliche Person/en Herr Siegfried Ganz  
Geschäftsleitung (§ 8 EfbV) Herr Carsten Ganz  
Verantwortliche Person/en Herr Carsten Ganz  
Beaufsichtigung (§ 9 EfbV) Frau Andrea Ganz  
Zuständige untere Stadt Karlsruhe, Zentraler Juristischer  
Rechtsbehörde Dienst, Abfallrechtsbehörde  
Identifikationsnummer H 15 070 610  
Erzeugernummer   
Beförderernummer   
Entsorgernummer   

Merkmale des Betriebs: 

 Spedition mit gelegentlichen Abfalltransporten 

 Entsorgungsanlage mit Abfalltransportfahrzeugen 

 Abfallbeförderungsunternehmen 

 Containerdienst für Abfallentsorgung 

 Verkehrsflächenreinigungsdienst 

 Strassenreinigungsdienst 

 Kanalreinigungsdienst 

  

Zertifizierte Abfallarten: 

Abfallarten gemäss Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) vom 10.12.2001 (BGBl. I S. 3379), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 04.03.2016 (BGBl. I, Nr. 11, S. 382), in Kraft getreten am 
11.03.2016. 

  Alle Abfallarten des Abfallverzeichnisses ohne Beschränkung 

  Beschränkung auf die umseitig gelisteten Abfallarten 

  Beschränkung auf die im Anhang SAMMELN - Holsystem gelisteten Abfallarten 

Hinweise zur abfallwirtschaftlichen Tätigkeit Befördern: 

Die Zertifizierung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit Befördern bedingt, dass der Betreiber die für den 
Transport der zertifizierten  Abfälle technisch geeigneten und den Rechtsvorschriften genügenden Trans-
portmittel einsetzt. 

Bei Abfalltransporten des Beförderers im Fremdauftrag obliegt dem Abfallerzeuger die Nachweispflicht. 
Bei Abfalltransporten des Beförderers im Eigenauftrag obliegt dem Abfallbeförderer die Nachweispflicht.

 
 


